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Ergebnis kommen, die Schuldfahigkeir sei völlig aus­
geschlossen. Meisr kommr es lediglich zu einer Ein­
schränkung der Schuldfähigkeit nach§ 21 StGB, was 
für die Angeklagte bedeurec, sowohl „kriminell" als 
auch „psychisch krank" zu sein (S. 96). Raab beobach­
rec zudem, daß die späteren Srrafen offenbar nichr 
niedriger ausfallen. 

Bei der Beurteilung der crafzumessung scheine 
eine Erwerbstätigkeit der Angeklagten für die Rich cer 
kein Kriterium zu sein. Jedenfalls wird der Frage, ob 
die Frauen in einer stabilen Beziehung leben, größe­
rer Stellenwert eingeräumt. Wenn die Frauen kleine­
re Kinder zu betreuen haben, neigen die Richter eher 
zu einer Bewährungsstrafe. Bei männlichen Ange­
klagten steht nicht die Betreuungsfrage im Vorder­
grund, sondern die Frage, ob sie eine Familie zu 
ernähren haben. 

Die umgekehrte Frage, wie ein Rollenbruch der 
Frau, nämlich eine Nichterfüllung der Mutterrolle, 
bewertet wird, beanrworter die Untersuchung leider 
nichr, da die Datengrundlage zu gering ist. 

Insgesamt bietet die Untersuchung eine Reihe 
von Hinweisen, wie Geschlechterstereocypen der 
männlichen Strafrichter die Incerpretarion der 
Handlungen und Verhaltensweisen weiblicher Ange­
klagter beeinflussen. Sie zeigt einmal mehr, wie drin­
gend nötig eine empirisch abgesicherte, repräsentati­
ve Untersuchung wäre und bietet einer solchen auf 
jeden Fall eine Grundlage. 

Uta Klein, Münster 

bonnbonn 

Gesetze und Gesetzentwürfe 
- Eine Änderung des Ausländergesetzes hälr die 
SPD-Fraktion für erforderlich. Sie betone in einem 
Gesetzenrwurf ( 12/7014), dies gelre vor allem für die 
Ausgescalcung des eigenständigen Ehegatten-Aufenc­
halcsrechts. 
- Am 1.9.1994 trat das 2. Gleichberechtigungsgesetz 
in Kraft (BR-Drs. 325/94). Der SPD-Entwurf 
(12/5717), der mehr Rechte für die Frauenbeauftrag­
ten und mehr Pflichren für die Arbeitgeberseite vor­
sah, die Frauenforderung zudem über die Bundesver­
walcung hinaus auf den Bereich der Wirtschaft aus­
weiten wollte, wurde abgelehnt. 

In dem auch für die Privarwirrschaft gelcenden 
Teil des Gesetzes wird der Schutz vor sexueller Belä­
stigung am Arbeitsplatz geregelt. Die Ansprüche 
nach § 611 a werden - unter Verstoß gegen das 
EG-Reche (s.o. S. 124) - eingeschränkt. 
- Der Bundestag hat dem von der Bundesregierung 
eingebrachten Agrarsozialreformgesetz 1995 
(12/5889) zugestimmt, nach dem u.a. die Bäuerin-
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nen eine eigenständige soziale Sicherung erhalren 
sollten - sie sind danach grundsätzlich selbst versi­
cherungs- und beitragspflichtig sowie leiscungsbe­
rechcigc. 
- Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung 
( 12/7819) sieht vor, daß künftig nichteheliche Kinder 
nach dem Tod des Vaters ebenso gesamthänderisch 
berechtigte Miterben werden sollen wie ein Kind, 
dessen Eltern verheiraret sind. Ein vorgezogener Erb­
ausgleich in Geld soll nicht mehr beansprucht wer­
den. 
- Nach einem von der Bundesregierung vorgeleg­
ten (12/7134), vom Bundestag am 29. Juni gebillig­
ten Gesetzen rwurf, soll das Privilegfor die Land- und 
Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Bewer­
tung eines Agrarbetriebes beim Zugewinnausgleich 
neu gefaßt und in Teilen eingeschränkt werden. Die 
bisherige Regelung, nach der bei land- und forsrwirt­
schafrlichen Berrieben bei der Zugewinnberechnung 
stets lediglich vom Ertragswert auszugehen war, hatte 
das BVerfG als unvereinbar mit dem Gleichberech­
cigungsgrundsacz erklärt. 
- Das Parlan1enc befaßte sich zwar am 29. Juni mit 
dem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion (12/1818), 
nach dem Vergewaltigung in der Ehe als T acbescand 
in das Srrafgesetzbuch aufgenommen werden soll. 
Der Rechtsausschuß hatte in einem Bericht 
(12/8130) geltend gemacht, daß noch Beracungsbe­
darf bestehe, welche Regelungen im einzelnen getrof­
fen werden müßten. Vor einer endgültigen Absrim­
mung hielt die Koalitionsmehrheit eine Anhörung 
von Sachverständigen für erforderlich, was in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr geschehen könne. 

Anträge 
- Vom Bundestag abgelehnt wurde ein Anrrag der 
PDS/Linke Liste (12/6647), mir dem diese Gruppe 
die Regierung auffordern wollte, einen Gesetzent­
wurf vorzulegen, der die unencgel~iche Abgabe von 
Kontrazeptiva gewährleisrec. 
- Bündnis 90/DIE GRÜNE fordern in einem 
Antrag vom 22. Juni (12/7883), der Bundestag solle, 
wenn er sich mir der Entschließung des Europäischen 
Parlaments zur Gleichberechtigung von Schwulen und 
Lesben in Europa (12/7906) befaßt, feststellen, daß 
alle Bürgerinnen und Bürger ungeachter ihrer sexu­
ellen Orientierung gleichbehandelt werden müssen. 

ach Vorstellung der Abgeordneten soll die Bundes­
regierung ein Antidiskriminierungsgesecz vorlegen 
und durch entsprechende Maßnahmen die ungleiche 
Behandlung von Homosexuellen in Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften überwinden. Gleichge­
schlechrliche Lebensweisen dürften nicht weiter als 
„öffenrliches Ärgernis" oder als „Verstoß gegen die 
guten Sitten" diskriminiert werden. 
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- Am 29. Juni hac der Bundescag einen gemeinsa­
men Ancrag der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
(12/7504) zur Frauenforderung innerhalb der Euro­
päischen Scrukcurförderung angenommen. Dabei 
folgre er einer Empfehlung des Ausschusses für Frau­
en und Jugend (12/8142). Die Bundesregierung soll 
danach u.a. sicherscellen, daß für die Kofi.nanzierung 
der frauenfördernden Akcionslinie „Beschäfcigung 
NOW" im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 
die nöcigen Haushalcsmiccel zur Verfügung gescellc 
werden. 

Anfragen und Antworten 
- In einer Ancworc der Bundesregierung (12/7681) 
auf eine Kleine Anfrage der PDS/Linke Lisce 
(12/7475) ceilce diese mir, sie sehe keinen Bedarf, das 
deucsche Familienrechc umfassend an die in Men­
schenrechtskonventionen und vor allem in der Kinder­
konvencion der Vereincen acionen niedergelegcen 
Mindesmormen anzupassen, da das gelcende Reche in 
Deucschland diesen Mindescvorschrifren encspreche. 

Ausschüsse 
- Die CDU/CSU Frakcion hac am 27 .4. im micbe­
racenden Familienausschuß die Abseczung eines 
SPD-Ancrags (12/3625) beancragc, der die bessere 
Absicherung von Hausangestellten zum Gegenscand 
harre, mir der Begründung, es gebe die „definicive 
Zusage" der Bundesregierung, einen eigenen Gesecz­
encwurf zum Kündigungsschurz und Lohnforczah-
1 ung für Hausangescellce vorzulegen -was aber bisher 
nichc geschah. 
- Die Forderung nach einer geseczlichen Regelung, 
um die encwürdigende Darstellung von Frauen in 
Medien zu verbiecen, will der Pecicionsausschuß den 
Frakcionen zur Kennmisnahme überweisen. In einer 
vom Ausschuß eingeholcen Scellungnahme der Bun­
desregierung war diese der Meinung, wegen des „ho­
hen Guces" von Arcikel 5 GG werde es schwierig, 
generell Veröffenclichungen zu verbiecen, in denen 
Frauen in einer herabwürdigenden Weise zur Schau 
gescellc werden. 
- Der Rechcsausschuß lehnce einen von der SPD­
Frakcion (12/835) vorgelegcen Ancrag, nach dem der 
Bundescag die Firma Hoechsc auffordern müsse, 
beim Bundesgesundheicsanu die Zulassung von RU 
486 zu beancragen, mir der Koalicionsmehrheic ab. 
- Der Rechcsausschuß hac sich am 15.6. einscim­
mig dafür ausgesprochen, eine erweiterte Gleichbe­
rechtigungsklause! und das Staatsziel Umweltschutz in 
das Grundgesecz aufz.unehmen. Vercrecer aller Frak­
cionen und Gruppen befürworcecen mehrere Gesec­
zesänderungen, wie sie in einem gemeinsamen Ge­
seczenrwurf der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
(12/6633) formuliere haben. 
- Vergewaltigung in der Ehe soll nach dem Willen 
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der Union auch künfcig kein Scrafcacbescand sein. Im 
Rechcsausschuß am 16. Juni machce sie deuclich, 
Geseczencwürfe zur Änderung des Sexualscrafrechcs 
des Bundescages (12/2167), der SPD-Frakion 
(12/2167) und von Bündnis 90/DIE GRüNEN 
(12/3303) würden in dieser Wahlperiode nichc mehr 
im Bundesgeseczblacc erscheinen; beschlossen wurde 
mir Koalicionsmehrheic eine Anhörung zu diesem 
Thema. 
- Union und Liberale erklärcen im Pecicionsaus­
schuß, die Frage, ob Frauen auf freiwilliger Basis ein 
Dienst an der Waffe bei den deucschen Screickräfcen 
zu ermöglichen isc, müsse von der Bundesregierung 
erneue geprüfc werden, da der Geseczgeber kein 
Reche habe, Frauen einen solchen Diensc zu verweh­
ren: ,,Sie sind groß und können das selbsc encschei­
den." In ihrer Eingabe crugen die Pecencinnen vor, 
geiscig und hinsichclich körperlicher Belascbarkeic 
seien Frauen den Männern „zumindesc ebenbürcig". 
Nach Ansiehe der SPD hingegen gehe es hier nichc 
um die Durchseczung von Gleichberechcigung, viel­
mehr habe die Bundeswehr lediglich eine Alibifunk­
non. 

Sonstiges 
- Im Jahre 1995 soll die Bundesregierung dem 
Bundescag in einem Zwischenberichc über die vom 
Bundesminscerium für Frauen und Jugend gecroffe­
nen Maßnahmen zur zentralen Vernetzung kommuna­
ler Gleichstellungsstellen uncerrichcen. Dazu hac sie der 
Bundescag am 21.4. aufgeforderc, indem er eine Be­
schlußempfehlung (12/7066) des Ausschusses für 
Frauen und Jugend zum zweicen Berichc der Bundes­
regierung an den Bundescag über die G leichscellungs­
scellen in Bund, Ländern und Kommunen (12/5588) 
annahm. 
- Als er eine Encschließung des Europäischen Par­
lamencs (12/6233) auf Empfehlung des Ausschusses 
für Forschung, Technologie und Technikfolgenab­
schäczung (12/7208) zur Gentechnit begrüßce, wies 
der Bundescag auf das Verboc des Klonens eines 
menschlichen Embryos nach Embryonenschuczge­
secz hin und schloß sich der Aufforderung an die 
Europäische Kommission an, einen Vorschlag für ein 
Verboc der Klonierung in der Europäischen Union 
zu erarbei cen. 
- In allen Micgliedscaacen der Europäischen Union 
muß es einen geseczlich garanciercen Mindesdohn 
geben und eine angemessene Bezahlung sowie guce 
Arbeicsbedingungen, die Schurz vor Willkür und 
Ausbeu cung garancieren, fordere das Europäische 
Parlamenc in einer Encschließung zur Armut der 
Frauen in Europa (12/7080), die dem Bundescag in 
Form einer Uncerrichcung zugeleicec worden isc. 
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